
BESTELLUNG VKF-PRODUKTE T30/EI 30 FAX 062 758 36 73 
 

Von HWS-Reiden  
auszufüllen 
 
Auftragsnummer HWS: 
 
 

Besteller/Verarbeiter: 
 
 
 
 
Objektadresse: 
 
 
 

Kunden-Bestell-Nr. 
 
 
 
 
Termin: 

Vertriebshändler: 
 
Holzwerkstoffe Reiden AG 
Industriestrasse 
CH-6260 Reiden 

Kundennummer: 

 

Rohlinge T30/EI 30 
Glas Schloss Montageart Wandaufbau 

Anzahl 
Typ / 

Hersteller Länge Breite Dicke stumpf gefälzt ja nein Einsteck 3-Punkt Stahlz. Blendr. MBW LBW VKF Zulassungsnummer 

                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
                
 
Fertigungs- und Montageerklärung: 
Der Besteller/Verarbeiter erklärt was folgt: Die vorgenannten Brandschutz-Türelemente werden durch den Verarbeiter nach Massgabe der Konstruktionspläne sowie der einschlägigen Fertigungs- und/oder Montagevorschriften des 
Zulassungsinhabers gefertigt und/oder montiert. Es werden insbesondere alle vom Zulassungsinhaber vorgeschriebenen Fertigungs- und Montagematerialien und –komponenten verwendet und keine wie auch immer gearteten 
Konstruktionsänderungen vorgenommen. Ferner werden sämtliche Fertigungs- und/oder Montageschritte und Kontrollen vollständig und sorgfältig ausgeführt, so dass die Brandschutz-Türelemente in allen Teilen den im zeitpunkt der 
Montage geltenden Vorgaben, Bestimmungen, Richtlinien und Vorschriften entsprechen. 
 
 
 
Der Verarbeiter versichert, dass sämtliche kennzeichnungspflichtigen Brandschtutz-Türelemente ordnungsgemäss mit dem vorgeschriebenen VKF-Kennzeichnungsschild versehen werden. Der Verarbeiter verpflichtet sich des weiteren, 
die Fertigungs- und Montageunterlagen für die von ihm hergestellten und/oder montierten kennzeichnungspflichtigen Brandschutzsysteme während einer Dauer von mindestens 10 Jahren sorgfältig aufzubewaren. Der Verarbeiter 
übernimmt die Gewähr für die Einhaltung der einschlägigen Vorschriften und Bestimmungen und stellt den Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin von allen wie auch immer gearteten Ansprüche frei, die zufolge mangelhafter 
Fertigung oder unsachgemässer Montage durch den Verarbeiter gegen den Zulassungsinhaber und/oder die Lieferantin erhoben werden sollten. 

Stempel/Unterschrift Verarbeiter: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zuständige Person: 
 
 
Datum: 




